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Christian Schott

Im August des vergangenen Jahres durften wir 

Emanuel Bachmann als neuen Mitarbeiter bei uns 

begrüssen – wir haben im letzten T-Plus darüber 

berichtet. Und jetzt stellt sich in der vorliegenden 

Ausgabe bereits wieder ein neuer vor: Christian 

Schott.  Entweder ist die Tresura zum Taubenschlag 

mutiert oder der Titel auf Seite 4 «Die Familie der 

Tresurianer wächst…» suggeriert tatsächlich ein 

gnadenloses Wachstum. 

Richtig ist, dass wir mit der stetigen Fortentwick-

lung unseres Treuhandbüros sehr glücklich sind und 

der Kundenstamm laufend zunimmt. In aller 

Bescheidenheit ist aber ebenfalls nicht zu bestrei-

ten, dass manchmal halt ein neuer Mitarbeiter einen 

ausscheidenden ersetzt. Bei Herrn Schott ist die 

Lage eine etwas andere. Victor Wyss nähert sich 

bekanntlich mit grossen Schritten seiner Pensionie-

rung. An diesen aus unserer Sicht gewöhnungsbe-

dürftigen Umstand können wir uns aber noch gut 

zwei Jahre annähern – nichts desto trotz gilt es 

frühzeitig einen guten Übergang in die «Victorlose 

Zeit» zu organisieren. 

Liebe Leserinnen und Leser
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Und hier kommt dann wieder Christian Schott ins 

Spiel: Wir sind froher Hoffnung, dass uns dies mit 

ihm gelingen könnte – und wünschen ihm an dieser 

Stelle nochmals einen guten Start in unserem Team!

Selbstverständlich ist neben personellen Neue-

rungen auch wieder über einige Sachthemen zu 

berichten: Einerseits geht es dabei u.a. um die 

manchmal etwas stiefmütterlich behandelten  

«AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen» sowie um 

«Mögliche Fallstricke bei Teilzeitarbeitsverträgen». 

Gemäss einer unserer Kernkompetenzen betreffend 

Lohn und Personaladministration kommt die Konzen-

tration der Themen aus diesem Gebiet ja nicht von 

ungefähr. Denken Sie übrigens daran, wenn Sie sich 

das nächste Mal mit Lohnabrechnungen, Sozialver-

sicherungen und demnächst wieder mit Jahresde-

klarationen «herumärgern».  Wir könnten Sie hier 

wirklich entlasten – und unserem Wachstum würde 

es auch nicht schaden...   

Heinz Brandenberger

Voranzeige:  

Reservieren Sie sich bitte bereits jetzt das Datum 

unseres diesjährigen Chlaus-Apéros  am Donnerstag, 

1. Dezember 2011, zwischen 16 und 20 Uhr! 

Gerne begrüssen wir Sie an unserem beliebten und 

entspannten Anlass für Kunden und Freunde der  

Tresura Treuhand AG.  

Teilzeitarbeit

Im «TREX-Der Treuhandexperte» ist vor 
kurzem ein interessanter Fachbeitrag von 
Frau lic. iur. Stefanie Meier-Gubser des Cen-
tre Patronal in Bern veröffentlicht worden 
über «mögliche arbeitsrechtliche Stolper-
steine» bei der Ausfertigung eines Arbeits-
vertrages für Aushilfen und/oder  
nur sporadisch eingesetztes Personal.

Der Teilzeitarbeitsvertrag ist ein Arbeitsver-
trag gemäss OR Art. 319ff. Auf ihn sind die-
selben arbeitsrechtlichen Vorschriften anzu-
wenden wie auf ein Vollzeitarbeitsverhältnis. 
Es empfiehlt sich jedoch folgende Punkte 
schriftlich zu regeln und zu definieren:
•	 �Die Arbeitszeit (Umfang, Art der Arbeit, 

Anzahl Arbeitsstunden pro Woche,  
Monat oder Jahr)

•	 �Die Überstunden (Definition ab wann zu      
zahlen, Zuschlag oder Kompensation)

•	 �Mehrfachbeschäftigung (Meldepflicht,         
Vorbehalte, Konkurrenzbetriebe usw.)

Lohngestaltung
Das Arbeitspensum hat grundsätzlich keinen 
Einfluss auf die Ausgestaltung des Lohnes, 
dessen Höhe frei vereinbart werden kann 
(ausgenommen bei vorgeschriebenen Min-
destlöhnen). Bei fest vereinbarten Arbeits-
zeiten wird denn auch in der Regel ein dem 
Pensum entsprechender Monatslohn 
bezahlt, dessen Handhabung gegenüber 
einer Vollzeitanstellung keine Besonder-
heiten bietet. 

Fortsetzung auf Seite 2 ...

zum Thema



Wir empfehlen, AHV und ALV immer abzurechnen, 
ausser der Mitarbeiter verzichte von sich aus bei 
einem Jahreseinkommen bis zu CHF 2'300. Meistens 
weiss man aber zu Beginn des Jahres noch nicht, ob 
diese Summe überstiegen wird oder nicht. Deshalb 
sind Sie mit einem Abzug ab dem ersten Franken 
Lohn immer auf der sicheren Seite.
Beim BVG müssen Sie einen Mitarbeiter anmelden, 
sobald er die Eintrittsschwelle von CHF 20'880 (Stand 
2011) überschreitet. Diese Eintrittsschwelle kann 
freiwillig gesenkt werden, wenn der Arbeitgeber 
den Koordinationsbeitrag bei seiner BVG-Versiche-
rung dem Teilzeitpensum anpasst. Bei einem 50%- 
Pensum wäre die Eintrittsschwelle bei CHF 10'440.

Personaladministration  
durch die Tresura Treuhand AG
Wer die Lohnabrechnungen bei uns erstellen lässt, 
wird automatisch auf diese Tücken und Vorschriften 
aufmerksam gemacht, bzw. die Lohnabrechnungen 
werden von uns automatisch gesetzeskonform er-
stellt. Wer seine Abrechnungen (noch) nicht durch 
uns erstellen lässt, dem empfehlen wir, vor Ab-
schluss des Arbeitsvertrages und Festlegung des 
Stundenlohnes den Vertrag und die Bedingungen 
durch uns überprüfen zu lassen.  

 Victor Wyss (Quelle: Trex 1/11) 

Beiträge von Nichter-
werbstätigen an die AHV

1. �Obligatorische Versicherung für  

die ganze Bevölkerung

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die 

Invalidenversicherung (IV) und die Erwerbsersatzord-

nung (EO) sind wichtige Bestandteile der schweize-

rischen Sozialversicherung. (Im weiteren wird einfach-

heitshalber nur von «der AHV» die Rede sein.)

Alle in der Schweiz wohnenden oder in der Schweiz 

erwerbstätigen Personen sind versichert und müssen 

Beiträge bezahlen.

Die AHV unterscheidet somit zwischen Erwerbstätigen 

und Nichterwerbstätigen. Als Nichterwerbstätige gel-

ten Personen, die kein oder nur ein geringes Erwerbs-

einkommen erzielen. Darunter fallen insbesondere z.B.:

•	 vorzeitig Pensionierte

•	 Teilzeitbeschäftigte

•	 BezügerInnen von IV-Renten

•	 EmpfängerInnen von Krankentaggeldern

•	 Studierende

Feiertagsbezug / Feiertagszuschlag
Rechtlichen Anspruch hat ein Arbeitnehmer nur 
auf die Entschädigung des 1. August, wenn dieser 
auf einen Arbeitstag fällt. In den meisten Kanto-
nen ist es jedoch üblich, auch Karfreitag, Oster-
montag, Pfingstmontag, Auffahrt sowie die Weih-
nachts- und Neujahrstage als bezahlte Feiertage 
zu betrachten, sodass je nach Vereinbarung für die 
Festangestellten auch dem Teilzeitbeschäftigten 
eine Entschädigung zusteht. Bei 6 Feiertagen wäre 
die Berechnung dann 6 Tage von 359 Tagen, was 
einen Zuschlag von 1,671 % ergeben würde.

13. Monatslohn
Dieser kann erst am Jahresende auf Grund der 
effektiv ausbezahlten Stundenlöhne gerechnet 
werden, indem mit dem Dezemberlohn alle 
Lohnabrechnungen des Jahres zusammengezählt 
und davon 8,333% (1 Monat von 12 Monaten = 
1/12 = 8,333%) ausbezahlt werden. Bei unregel-
mässiger Arbeit und bei Ferienablösungen em-
pfehlen wir jedoch, die Auszahlung gleich als wei-
teren Zuschlag zum Stundenlohn vorzunehmen, so 
sparen Sie sich eine zusätzliche Abrechnung, die 
bei Aushilfen von kurzer Dauer wegen weniger 
Franken erstellt werden müsste. Beachten Sie 
aber, dass der 13. Monatslohn auf dem Normal-
lohn  plus Ferien- und Feiertagszuschlag berechnet 
wird. Normalangestellte haben ja auch einen 
vollen 13. Monatslohn zu gut, obschon Sie wäh-
rend den Ferien und den Feiertagen nicht gearbei-
tet haben.

Gehaltsabrechnung
Beachten Sie unbedingt, dass die oben erwähnten 
Zuschläge effektiv auf der Lohnabrechnung auszu-
weisen sind und nachrechenbar sein müssen. Ein 
Hinweis «im Stundenlohn sind Ferien, Feiertage 
und 13. Monatslohn inbegriffen» genügt nicht. Bei 
einer Klage könnte eine Nachzahlung geleistet 
werden müssen, was durch die klare 3- bis 4-zei-
lige detaillierte Lohnabrechnung einfach vermie-
den werden kann. 

Sozialleistungen
Grundsätzlich haben Teilzeitbeschäftigte die glei-
chen Ansprüche wie die Vollzeitbeschäftigten. Bei 
der Unfallversicherung kann jedoch die Nichtbe-
triebsunfallversicherung nur abgeschlossen wer-
den, wenn der Arbeitnehmer mindestens acht 
Stunden pro Woche arbeitet. Bei weniger Ar-
beitsstunden muss er eine entsprechende Versi-
cherung privat abschliessen. (Sie dürfen dann aber 
selbstverständlich auch keinen NBU-Abzug auf der 
Lohnabrechnung vornehmen!).

Fortsetzung von Seite 1: «Teilzeitarbeit»

Missverständnisse ergeben sich häufig dort, wo 
ein Stundenlohn vereinbart wurde, was allerdings 
nichts mit der Teilzeitarbeit, sondern vielmehr mit 
einem falschen Verständnis des Stundenlohns zu 
tun hat. Zu beachten oder zu regeln ist daher ins-
besondere folgendes: Auch im Stundenlohn Ange-
stellte haben Anspruch

•	 �auf realen Ferienbezug von mindestens vier 
oder fünf Wochen pro Dienstjahr,

•	 �auf Lohnfortzahlung bei unverschuldeter  
Verhinderung an der Arbeit und

•	 �allenfalls auf Überstundenentschädigung sowie
•	 �Anrecht auf einen Anteil des 13. Monatslohns, 

wenn alle übrigen Angestellten einen   
13. Monatslohn erhalten.

Ferienbezug / Ferienzuschlag
In der Regel hat der Arbeitnehmer Anrecht auf 
realen Ferienbezug. Ist die Arbeitszeit so regel-
mässig, dass ein Monatslohn zu einem reduzierten 
Pensum vereinbart werden konnte, so sind dem 
Arbeitnehmer auch die Ferien als reale freie Tage 
zu gewähren, wovon aber wie bei allen Arbeit-
nehmern mindestens zwei Wochen am Stück 
bezogen werden müssen.
Fällt die Arbeit aber so unregelmässig an, dass 
nicht im Voraus bestimmt werden kann, an wel-
chen Tagen und wie viele Stunden der Mitarbeiter 
effektiv beschäftigt sein wird, so können die  
Ferien als Lohnzuschlag ausbezahlt werden.
Die Berechnung basiert auf den effektiv zu leisten-
den Arbeitswochen wie folgt:
Bei 4 Wochen Ferien werden 48 Wochen pro Jahr 
gearbeitet, 4 von 48 ergibt einen Zuschlag von 
8,333%. Bei 5 Wochen sind es 5 von 47 = 10,638%. 
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•	  Weltreisende

•	  ausgesteuerte Arbeitslose

•	  Geschiedene

•	  Verwitwete

•	  �Ehefrauen/-männer von Pensionierten,  

die nicht im AHV-Alter sind

•	 �Ehefrauen/-männer von im Ausland  

erwerbstätigen Ehepartnern

•	 �Versicherte, die zwar erwerbstätig sind, deren 

jährliche Beiträge aus ihrer Tätigkeit inklusive 

Arbeitgeberbeiträge aber weniger als CHF 475 

betragen (was einem Bruttojahreseinkommen 

von CHF 4'612 entspricht)

•	 �Versicherte, die weniger als 9 Monate im Jahr 

oder weniger als 50% der üblichen Arbeitszeit 

erwerbstätig sind und deren Beiträge aus der 

Erwerbstätigkeit inklusive Arbeitgeberbeiträge 

weniger als die Hälfte der Beiträge ausmachen, 

die sie als Nichterwerbstätige entrichten müssten.

2. Nichterwerbstätige sind beitragspflichtig

Nichterwerbstätige müssen ab dem 1. Januar nach 

Vollendung des 20. Altersjahres Beiträge an die 

AHV entrichten. Die Beitragspflicht endet, wenn 

das ordentliche Rentenalter erreicht ist. Dies ist 

bei Männern mit 65 Jahren und bei Frauen mit 64 

Jahren der Fall.

Die Beiträge sind lückenlos zu bezahlen. Das heisst, 

dass fehlende Beitragsjahre zu einer Kürzung der 

späteren Rente führen können. Ganz wichtig: Nicht-

erwerbstätige müssen sich selbst bei der Ausgleichs-

kasse ihres Wohnkantones oder bei ihrer Gemeinde-

zweigstelle anmelden, falls sie nicht bereits von 

einer AHV-Kasse für die Beitragszahlungen erfasst 

sind! Es ist grundsätzlich Sache der Versicherten, 

sich um ihre Beitragspflicht zu kümmern!

Ausnahmen vom Grundsatz «Nichterwerbstätige 

sind beitragspflichtig» sind:

•	 �Nichterwerbstätige, deren Ehepartner im Sinne 

der AHV erwerbstätig sind und die mindestens 

Beiträge in der Höhe von CHF 950 (= den dop-

pelten Mindestbeitrag) entrichten. (Ist der 

erwerbstätige Ehepartner bereits im AHV-Alter, 

gilt unter Umständen eine spezielle Regelung.)

•	 �Nichterwerbstätige, die im Betrieb ihres Ehe-

partners mitarbeiten, wenn dieser mindestens 

Beiträge von CHF 950 entrichtet.

Ein Anspruch auf Erziehungs- und Betreuungsgut-

schriften befreit nicht von der Beitragspflicht als 

Nichterwerbstätige.

3. Beiträge und deren Berechnung

Das ganze Thema «Nichterwerbstätige und deren 

AHV-Beitragspflicht» ist neben seiner Wichtigkeit 

•	 Überbrückungsrenten der beruflichen Vorsorge

•	 Arbeitslosengelder nach kantonalem Recht

•	 �Erwerbseinkommen des Ehegatten, welches 

nicht der Beitragspflicht der schweizerischen 

AHV unterliegt

Nicht zum Renteneinkommen gehören:

•	 Leistungen der IV

•	 Ergänzungsleistungen zur AHV und IV

•	 Vermögenserträge

•	 �gesetzliche Unterhalts-/Unterstützungsbeiträge 

von Familienangehörigen

•	 �Kinderrenten, sofern die Kinder einen eigenen 

Anspruch darauf haben  

(wie Waisenrenten aus AHV, BVG, UVG)

Die effektiven Beiträge auf Grund des Vermögens 

und 20-fachem jährlichem Renteneinkommen 

errechnen sich aus nachfolgender Tabelle.

leider auch sehr technisch. Es wird in diesem 

Abschnitt nicht besser – im Gegenteil:

Als Grundlage für die Berechnung der AHV-Beiträge 

dienen das Vermögen und das 20-fache jährliche 

Renteneinkommen. Bei Verheirateten bemessen 

sich die Beiträge für jeden Ehegatten – ungeachtet 

des Güterstandes – auf der Hälfte des ehelichen 

Vermögens und Renteneinkommens.

Als verheiratet gelten die Versicherten für das gan-

ze Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen wird. 

Hingegen gelten sie für das ganze Kalenderjahr, in 

dem die Ehe geschieden wird, beitragsrechtlich als 

nicht verheiratet.

Die Höhe der Beiträge wird unter Beizug und Berück-

sichtigung der Veranlagung der Kantonalen Steuer-

behörden festgesetzt. Es ist nicht möglich, freiwillig 

höhere Beiträge zu zahlen. Die Berechnung basiert 

auf dem aktuellen Renteneinkommen und Vermögen 

des Beitragsjahres. Massgebend ist jeweils das  

Vermögen am 31.12. des Beitragsjahres  

(z.B. der 31.12.2011 für das Jahr 2011).

Zum Vermögen gehören:

•	 Sparkonten

•	 Wertpapiere

•	 Liegenschaften (Vermögenssteuerwerte)

•	 �Vermögen, an welchem den Versicherten die 

Nutzniessung zusteht

Zum Renteneinkommen gehören:

•	 �Renten und Pensionen aller Art inklusive solcher 

aus dem Ausland (ausgenommen: IV-Rente)

•	 �Unterhaltsleistungen des geschiedenen  

Ehegatten (ausgenommen: jene für Kinder)

•	 �Kinderrenten, auf welche die Kinder keinen  

eigenen Anspruch haben  

(z.B. IV-Kinderrenten aus dem BVG)

•	 �Taggelder von Kranken- und Unfall- 

versicherungen

•	 Stipendien und ähnliche Zuwendungen

•	 �Mietwert der unentgeltlich zur Verfügung 

gestellten Wohnung

•	 regelmässige Zuwendungen Dritter

Vermögen und mit  
20 vervielfachtes  
jährliches  
Renteneinkommen

unter Fr. 300‘000.00 475.00 237.60 118.80 39.60

ab Fr. 300‘000.00 515.00 257.40 128.70 42.90

350‘000.00 618.00 309.00 154.50 51.50

400‘000.00 721.00 360.60 180.30 60.10

450‘000.00 824.00 412.20 206.10 68.70

500‘000.00 927.00 463.80 231.90 77.30

550‘000.00 1‘030.00 514.80 257.40 85.80

600‘000.00 1‘133.00 566.40 283.20 94.40

650‘000.00 1‘236.00 618.00 309.00 103.00

700‘000.00 1‘339.00 669.60 334.80 111.60

750‘000.00 1‘442.00 721.20 360.60 120.20

800‘000.00 1‘545.00 772.80 386.40 128.80

850‘000.00 1‘648.00 823.80 411.90 137.30

900‘000.00 1‘751.00 875.40 437.70 145.90

950‘000.00 1‘854.00 927.00 463.50 154.50

1‘000‘000.00 1‘957.00 978.60 489.30 163.10

1‘050‘000.00 2‘060.00 1‘030.20 515.10 171.70

1‘100‘000.00 2‘163.00 1‘081.80 540.90 180.30

1‘150‘000.00 2‘266.00 1‘132.80 566.40 188.80

1‘200‘000.00 2‘369.00 1‘184.40 592.20 197.40

1‘250‘000.00 2‘472.00 1‘236.00 618.00 206.00

1‘300‘000.00 2‘575.00 1‘287.60 643.80 214.60

1‘350‘000.00 2‘678.00 1‘339.20 669.60 223.20

1‘400‘000.00 2‘781.00 1‘390.80 695.40 231.80

1‘450‘000.00 2‘884.00 1‘441.80 720.90 240.30

1‘500‘000.00 2‘987.00 1‘493.40 746.70 248.90

1‘550‘000.00 3‘090.00 1‘545.00 772.50 257.50

1‘600‘000.00 3‘193.00 1‘596.60 798.30 266.10

1‘650‘000.00 3‘296.00 1‘648.20 824.10 274.70

1‘700‘000.00 3‘399.00 1‘699.80 849.90 283.30

1‘750‘000.00 3‘502.00 1‘750.80 875.40 291.80

1‘800‘000.00 3‘656.50 1‘828.20 914.10 304.70

AHV/IV/EO-Beiträge im
Jahr	 Semester	 Quartal	 Monat


